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Sterbefall – Anmeldung

Für die Meldung eines Sterbefalles ist das Standesamt zuständig, in dessen Bezirk sich der Sterbefall ereignet hat. 
Der Sterbefall kann 

· durch nahe Angehörige oder 

· eine bevollmächtigte Person (z.B. Bestattungsunternehmen) 

angezeigt werden, wenn sich der Sterbefall zu Hause oder im Hospiz ereignet hat. 
Der Tod von Personen, die in der OsteMed Klinik oder in einem Alten- oder Pflegeheim verstorben sind, wird dem Standesamt von der Klinik- bzw. Heimleitung angezeigt.

Der Sterbefall ist dem Standesamt am nächsten Werktag anzuzeigen.

Unterlagen

A:
Folgende Unterlagen sind mitzubringen, 
wenn der Tod zu Hause eingetreten ist: 

1. Todesbescheinigung des Arztes, der die sog. Leichenschau vorgenommen hat

2. falls die verstorbene Person verheiratet war die Eheurkunde oder Lebenspartnerschaftsurkunde. War die verstorbene Person ledig oder gehen aus der Eheurkunde keine Daten zur Geburt hervor, ist die Geburtsurkunde vorzulegen.  
3. Die Auflösung einer Ehe ist durch die Sterbeurkunde oder das rechtskräftige Scheidungsurteil nachzuweisen. 

4. Personalausweis oder Reisepass der/des Anzeigenden (Angehörige(r) oder bevollmächtigter Person

B:
Folgende Unterlagen sind mitzubringen, 
wenn der Tod im Bremervörder Krankenhaus bzw. Alten-oder Pflegeheim eingetreten ist:
1. Todesbescheinigung des Arztes, der die sog. Leichenschau vorgenommen hat

2. Sterbefallanzeige, wird von der Einrichtung erstellt.
3. weitere Unterlagen wie oben unter A Nr. 2 bis Nr. 4
Ausländische Urkunden, die nicht in internationaler Form erstellt wurden, müssen durch einen im Bundesgebiet ansässigen, amtlich anerkannten und öffentlich beeidigten Übersetzer in die deutsche Sprache übersetzt werden.
· Die Ausstellung von Urkunden ist gebührenpflichtig. Die Gebühren sind in Niedersachsen durch die Allgemeine Gebührenordnung (AllGO) geregelt. Demnach kostet derzeit 

· eine Geburtsurkunde 20,00- € 

· eine mehrsprachige (internationale) Geburtsurkunde 20,00 € 

· eine beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenregister 20,00 € 

Für jede weitere Urkundenausfertigung, die Sie gleichzeitig bestellen, wird die Hälfte der jeweiligen Gebühr erhoben.

Für die Bestellung von 3 Geburtsurkunden sind also z.B.  40,00 € zu entrichten.

